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Von Hiigen, Bannlinien, Weidgangs- und anderen Grenzen

Von Peter Stocklin

«Diurfen Hecken noch gerodet werden?» fragte kiirzlich eine Journalistin in
einem Zeitungsartikel und wies darauf hin, dass im oberen Baselbiet angeblich
wegen Ertragseinbusse «rund 70 Meter jahrhundertealter Hecken» zerstort
worden sind.' Griin- oder Lebhige, wie die Hecken in unserer Mundart heis-
sen, sind selten geworden, und darum hatte diese « Aktion» auch «den Unmut
weiter Kreise» hervorgerufen.

Fast nur noch im Kettenjura haben sich bei uns alte Hecken bis heute erhalten.
Hier an den steilen Hingen sind sie den grossen Landwirtschaftsmaschinen
nicht im Weg, und man versucht sie wenn immer moglich zu erhalten, doch nur
als Relikt einer alten Bodenkultur und nicht als Bestandteil einer naturnahen
Landwirtschaft. In der zur Zeit laufenden Landschaftsplanung betrachtet man
sie generell als schiitzenswert. Neuere Untersuchungen haben gezeigt, welche
Vorteile sie auch heute fiir das Kulturland und fiir die Vogel haben, und es wird
sogar empfohlen, an rutsch- und erosionsgefihrdeten, aber auch an windexpo-
nierten Standorten neue Griinhdge anzulegen® (Bild 1)

Bild 1. Landschaft mit Hagen heute. Hof Unter Wisechen bei Diegten. Rechts neben dem Hof eine
neu angepflanzte Hecke; bemerkenswert ist, dass ein Teil dieses Gebiets frither «Hagacker» hiess.
Mitte links Bachgeholz. Im Vordergrund elektrischer Zaun. Foto Peter Stécklin (Nov. 1990).
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Spatestens mit dem Sesshaftwerden errichteten die Menschen Ziaune, um sich,
ihr Vieh und ihr Land zu schiitzen. Schon im Alten Testament ist vom Zaun die
Rede; er war ein Symbol fiir Schutz, sein Niederreissen bedeutete Schutzlosig-
keit, Vernichtung.’ In den alten Rechtsbiichern werden oft Zaune erwdhnt. So
steht unter anderem im Sachsenspiegel: «Ein jeder soll auch seinen Hofteil
umzdunen. Tut er dies nicht, und es ergibt sich hieraus ein Schaden, dann soll
er dafiir Genugtuung leisten. Erleidet er selbst hierdurch Schaden, dann bleibt
er ohne Bufe.» Ferner: «Wer einen Zaun zieht, der soll die Aste zu seinem Hof
wenden» oder «Backofen, Abort und Schweinestall sollen drei Ful3 von dem
Zaun entfernt sein»."*

Zur Zeit der Dreizelgenwirtschaft trennten die Zdune in erster Linie unter-
schiedlich genutztes Land voneinander. Oft waren sie auch die sichtbaren
Grenzen der damaligen Rechtsbezirke wie zum Beispiel der des Dorfs oder
eines Hofs oder des Banns.’ Doch nicht nur im Rechtswesen, auch im Volks-
glauben spielten - gleich wie die Grenzen - auch die sie erkennbar machenden
Hige eine bedeutende Rolle.® Darauf werden wir jedoch im Rahmen dieser Ar-
beit nicht eingehen. Wir mdchten uns hier einzig auf Angaben iiber Hage und
Grenzen beschrinken, die sich oft zufillig in Akten tiber Diegten und seine
Nachbargemeinden erhalten haben. Immerhin sei noch an einige Redensarten
erinnert: «Am Hag sy» (nicht weiterkommen) und «D Heeg hidi Oore» (im
Freien kann man nicht reden, ohne von Unberufenen gehort zu werden).’

Hige prigten die einstige Kulturlandschaft

Zaune, vor allem Griinhédge aber auch Holzzdune, waren wiahrend Jahrhunder-
ten ein typisches Merkmal unserer Landschaft. Die Dorfer mit ihren Kraut-
und Baumgirten, die Biinten (Pflanzpliatze) wie auch die Wiesen waren von
Hagen umgeben, ebenso die einzelnen Zelgen des meist weitraumigen Acker-
lands, das manchmal noch durch Zaune in Gewanne unterteilt war, ferner das
allgemeine Weideland (Bild 2 und 3). Umzdunt waren meistens auch die aus-
serhalb der Dorfer gelegenen Hofgiiter, von denen es zwar vor 1770 erst wenige
gab. Nach der Umzidunung nannte man solche Gehofte hin und wieder aus-
driicklich «Stdckhofe».® So heisst es 1657 vom Dietisberg, dem damals einzi-
gen Diegter Einzelhof, «so von alters hero der Steckhhoff, dieser Zeit aber der
grosere Dietisperg genanndt wird».” Hige standen meist auch entlang der
Strassen, und die zwischen Hagen aufs Feld hinaus fithrenden Wege bezeichne-
te man als Gassen.

Mit den Zdunen schiitzte man in erster Linie die Kulturen vor dem Vieh, aber
auch vor wilden Tieren wie Wolfen und Wildschweinen. Vom Friihjahr bis in
den Spétherbst liess man sowohl das Grossvieh wie auch die Ziegen und Schafe
und sogar die Schweine weiden. Dazu trieb man die Tiere nicht nur auf das ei-
gentliche Weideland, sondern auch in den Wald und auf die jeweils nach zwei
Erntejahren brachliegende Zelg; ferner standen den Dorfherden die Acker und
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Bild 2. Schloss-Diegten 1746 von Westen. Kolorierte Zeichnung von Je. Meyer. Rechts Pfarrhaus
mit Pfarrscheuer; Mitte altes Pfarrhaus mit Scheuer; links Ho6fli, dariiber Kirche mit Friedhof.
Sehr schon sind hier die verschiedenen Hige zu sehen: im Vordergrund Hiislimait mit «Husli»
(Scheuerchen), vorne «diirrer Hag» (Holzzaun), auf der Seite und hinten zuriickgeschnittener
Grinhag mit einzelnen Baumen, unterbrochen von Gatter. Dahinter Héflimatt, die durch einen
Staketenzaun gegen die Strasse abgegrenzt ist. Auch am Hiigel hinter dem Pfarrhaus sind Zaune zu
sehen.

Wiesen offen, sobald sie im Sommer abgeerntet waren. Nur durch das Vieh be-
kam das Nutzland iiberhaupt eine gewisse, wenn auch recht geringe Diingung.
1742 erfahren wir aus einem Gutachten, «dal3 die Gemeind Diegten einen sehr
weitlatiffigen Ackerbau und hingegen bald keine Gemeine Waiden hat, also
daf3 viel Ackerfeld nicht genugsam gedunget werden kan, dahero es nicht ohn-
nuzlich, wann ihnen gute Matten verschaffet werden kénnen».'* Mit mehr
Wiesland hatte man im Dorf mehr Vieh halten konnen, und das Land hitte
mehr Dung bekommen.

Doch eine solche Umwandlung von Ackerland zu Wiesen war beim damaligen
System recht schwierig, sogar wenn es der Landwirtschaft eindeutig Vorteile
brachte. Bekanntlich unterstand das Kulturland dem Flurzwang. Die Art der
Nutzung war also genau vorgeschrieben; so durfte beispielsweise Ackerland
nur unter strengen Bestimmungen mit der Bewilligung der Obrigkeit und des
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Zehntbeziigers zu einer Wiese «eingeschlagen» werden, wie man damals sagte.
War ein solcher Einschlag'' bewilligt, musste das betreffende Grundstiick von
seinem Besitzer erst einmal eingehagt werden, bevor es auf neue Art genutzt
wurde. Allerdings werden schon in den friithsten Giiterverzeichnissen Grund-
stiicke aufgefiihrt, in denen es ausdriicklich heisst: «in einer sonderbaren Inn-
hegj» [innerhalb einer besonderen Einhagung]. So gab es also innerhalb der
grossen mit Hagen umgebenen Nutzungsflidchen schon frith - also lange vor
der um 1762 einsetzenden Einschlagsbewegung — umziunte Grundstiicke, auf
denen eine Sondernutzung erlaubt war. Friih tauchen Flurnamen auf, die auf
Umzdunungen hinweisen. Zum Beispiel wurde der in Diegten heute noch ver-
wendete Flurname Hegi erstmals 1371 erwahnt; es handelte sich urspriinglich
um ein eingezduntes Areal. Sogar ein Haus war einmal dort; 1703 heisst es
namlich «auff der Hége, darauff vor Zeiten Hannl3 Héglers Haul3 gestanden».'?

Fiir die Zaune gibt es in den Grundstiickbeschreibungen verschiedene Bezeich-
nungen. So lesen wir oft: «/...] hinden an Fridhaag stofient». Der Name Fried-
hag kommt vom mittelhochdeutschen Wort vride, was eingehagter Raum, Ein-
friedung bedeutet.'® Friedhag war die allgemeine Bezeichnung fiir einen Zaun,
der eine grosse Nutzfldche, zum Beispiel eine Zelg, ein Stiick Wiesland oder
eine Weide rings umgab. Als spezielle Bezeichnung taucht auch der Name Zelg-
hag auf."* Im Gegensatz zu den Einschldagen, die von ihren Besitzern selbst um-
zdunt wurden, waren die Friedhdge die eigentlichen « Gemeindeheg», wie sie in
den Akten manchmal genannt wurden. Sie waren in gemeinsamer Arbeit er-
stellt worden und durften ohne ausdriickliche Bewilligung der Gemeinde nicht
verdndert werden. Stand ein Friedhag auf der Gemeindegrenze, nannte man
ihn meist auch Bannhag. Ausnahmsweise sind solche Hage bis heute stehen ge-
blieben wie etwa auf der Diegter Gmeiniweid der einstige Bannhag zwischen
Diegten und Bennwil, der 1729 im Bennwiler Gescheidsprotokoll «Diekter
hag» genannt wird.'*. Ein Zaun, den ein Grundbesitzer zum Schutz eines eige-
nen Grundstiicks errichtet hatte, scheint bisweilen Schirmhag genannt worden
zu sein.

Langst verschwundene Griinhdge haben manchmal im Geldnde ihre Spuren bis
heute hinterlassen; wer genau beobachtet, kann hin und wieder im Land lang-
gezogene leichte Erhebungen oder Vertiefungen, manchmal auch besonders
ausgeprdagte Hangkanten, unter Umstidnden sogar einstige Weidgriaben ent-
decken. Mancherorts hatte man die auf den Ackern zusammengelesenen Steine
in die Lebhédge geworfen, was bleibende Spuren hinterliess. Nachdem man im
19. Jahrhundert die Dreizelgenwirtschaft aufgegeben hatte, musste man das
Land mit Feldwegen erschliessen. Mancher Weg wurde einem damals noch be-
stechenden Zaun entlang angelegt.

Neben den angepflanzten Griinhdgen gab es unzidhlige kleinere Wasserldufe,
deren Quellen spater gefasst wurden und die heute zum grossten Teil eingedolt
sind.'® Wie die heute noch bestehenden Bache waren sie mit natiirlich aufge-
kommenem Gebiisch und mit Baiumen bewachsen. Ob solche Hecken ebenfalls
zuriickgeschnitten werden mussten, wissen wir nicht.
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Bild 3. Pfarrhaus Diegten (um 1740). Ausschnitt aus einem Olgemilde eines unbekannten Malers.
Im Vordergrund Staketenzaun, der die Baumgéirten gegen die Strasse abtrennt. Links neben
dem Haus hoher Gartenhag. Foto Felix Gysin, Mikrofilmstelle BL. (Bild: Kantonsmuseum BL.
KM 1986.1).

Die Lebhédge priagten das Bild der damaligen Landschaft, in der es - wie schon
gesagt — nur ausnahmsweise Einzelh6fe gab (Bild 4). Trotzdem kann man nicht
von einer eigentlichen Heckenlandschaft reden, da die grossen Nutzflachen
weitrdumig von Hégen umgeben waren. Bei den Einschldgen waren meistens
ein paar aneinandergrenzende Grundstiicke umzdunt und nicht jedes beson-
ders.

Griinhége und diirre Hige

Aus den Akten geht nur ausnahmsweise hervor, von welcher Art ein Zaun war.
Unterschieden wurde zwischen einem «Griinhag» (Hecke) und einem «diirren
Hag» (Holzzaun). Auch fiir einen Friedhag konnten beide Arten erwogen wer-
den. Das erfahren wir wie auch sonst manch Wissenswertes tiber die Hiage aus
folgendem Beispiel:
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Damit das Diegter Vieh nicht weiterhin in ihr Gebiet eindringen konnte, ver-
langten 1777 die Tenniker, dass die damals zwar ausgesteinte, aber noch offene
Grenze zu Diegten vom Gebiet Chélen bis zur Holsteiner Grenze mit einem
Zaun versehen werde. Nach einem Augenschein gab die obrigkeitliche Land-
kommission folgendes zu bedenken: «In Ansehung des Haags ist uns die Un-
moglichkeit zur Gentige dargethan worden. Er soll fast eine Viertel Stunde
weit zu fiihren seyn, und wiirde daher nebst alljdhrlichem Unterhalt viele
Mitihe verursachen. Sollte er diirr seyn, so wiirde eine solche Menge Holzes all-
Jjahrlich erfordert, daf} es gegen die ohnefhin] erodeten Waldungen nicht zu
verantworten wdre. Sollte aber ein Griinhaag gepflanzt werden, so wiirde es
dennoch einen diirren Haag und ein zehnjihriges Warten und viele Arbeit er-
fordern».'” Beizufiigen wire, dass dieser Hag vorerst zwar abgelehnt, drei Jah-
re spater trotz aller Bedenken bewilligt und auch gesetzt wurde. Man wollte da-
mit den stets wieder aufflammenden Streit endlich beilegen und nahm deshalb
auch die offensichtlichen Nachteile in Kauf.

Holz war frither oft Mangelware, und damit nicht zu viel Holz verbraucht wur-
de, sollten nach dem Willen der Obrigkeit vorwiegend Griinhidge angepflanzt
werden. Nachdem 1762 eine neue Einschlagsordnung eingefiihrt worden war,
wurden grosse Flichen Land eingeschlagen und mussten natiirlich eingezdunt
werden. Frither war manchmal Holz fiir Hage aus dem obrigkeitlichen Hoch-
wald bewilligt worden, vor allem wenn es sich um privilegierte Personen wie
Stadtbiirger gehandelt hatte. So erhielt 1695 «H. Pfarrer zu Dieckhten fiinff
Fohren, ein Tannen zu Doppellatten, und zwo Tannen zu einfachen Latten und
Scheyen, den Hag an der PfrundMatten zu verbefleren, so in der Frawn Abbti-
pin zu Olsperg Kosten gehit».'®

Griinhdge mussten immer wieder auf eine Hohe von 4 Schuh (1.2 m) zuriickge-
schnitten werden, damit der Schattenwurf moglichst klein blieb.'® Die Bevolke-
rung bevorzugte deshalb holzerne Zdune. Anderseits fanden sich in den Griin-
hdgen die fiir die damalige Erndhrung unentbehrlichen Beeren und Niisse. Fer-
ner fiel beim Zurtickschneiden Brennholz ab, und auch das Laub war etwas Be-
gehrtes; man fiillte damit die Laubsicke, auf denen man schlief, oder verwen-
dete es als Streue im Stall. In der Bretzwiler Dorfordnung aus dem 17. Jahr-
hundert,?° die iibrigens verschiedenes von Ziaunen enthilt, findet sich dazu
eine aufschlussreiche Angabe: «Wann einer dem andern in seine Heeg gieng,
gahn holzen oder lauben, oder in die Gemeindheg, es seye griiens oder diirs,

bey Straff 9 fi».

In die Hecken pflanzte man oft auch Obstbdume, fiir die es auf der Flur kaum
Platz gab, oder es kamen von selbst Baume auf. In Kaufbriefen steht manch-
mal etwas iiber solche Baume, die offenbar nicht immer mit dem verkauften
Land weitergegeben wurden; so erfahren wir 1767: «Was die Baiim im Hag»
betrifft, «soll dem Kaiiffer wie dem Verkaiiffer einem wie dem andern halb
sein». Oder 1807: «Die Bdum im vorderen Einschlag im Hag sollen dem Kdu-

630



1
1, b

T ey ! B el
(i "ﬁ "_° R S : it LIS *-.
&Mmﬁh—}'ﬁ R | g,_ém one

L1t

yer. In der Mitte ist das in der Talsohle liegende Dorf angedeutet, vorne Ober-Diegten, in der Mitte
die Kirche mit dem damals noch bestehenden Wohnturm der Ruine Eschenz; links und rechts das
ansteigende Ackerland, dessen Zelgen von Fried- oder Zelghigen umgeben sind, und in dem sich
noch kein einziges Gebdude befindet. Heute Einzelhoflandschaft mit rund 20 landwirtschaftlichen
Betrieben. Links am Rand die «Bannlinie» zwischen Diegten und Bennwil, die das Geldnde quer
durchschneidet. Foto Felix Gysin, Mikrofilmstelle BL. (StA BL, Meyers Entwiirfe 91v/92).
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fer allein gehoren, und [es] sollen kiinftig keine mehr in den Hag gesetzt wer-
den. Was aber im Fridhag im hinderen Einschlag Baum sind aufkommen, soll
dem Verkaufer und Kaufer jedem das Halbe zukommen». 1810 wurde folgen-
dermassen geteilt: «Die Baum, die in des Verkdufers Hag stehen: der obere Ar-
necher Baum dem Verkdufer, der untere denen Kdiufern, der [andere] Arnecher
jedem halb».*!

Sollte dem Vieh das Eindringen in einen Einschlag verwehrt werden, bevor der
Griinhag stark und dicht genug war, ging es auch ohne einen vorldufigen Holz-
zaun; beim Gesuch um einen Einschlag hatten sich 1742 ein paar Diegter ver-
pflichtet, «dass sie auf das Spat-Jahr ohne Fehlen Griinhdg pflanzen; bis dafs
selbige aber erwachsen,» wollten sie das Land mit Griben und Déornen schir-
men».*?

«Hagen» (einen Hag machen oder ausbessern) war eine mithsame und vor al-
lem als Fronarbeit unbeliebte Arbeit. Dazu findet sich in «Des obern Birsecker-
Amts Gerichts- und Dorfordnung» von 1627 fiir die Untertanen des Bischofs
die folgende Weisung: «Letstlichen sollen auch Unsere Underthannen Unf} und
unserer Stiift mit allerhandt Frondiensten, es seye mit Fahren, Hagen und Ja-
gen wie auch andern Gehorsamene, je zue Zeit der Notturft, wie sich frommen
und uffrechten Underthanen gebiirth, gehorsamb willig und gewertig sein».?*

Hage als sichtbare Grenzen

«S git e Haag dur d Matte ab», hiess es einst, wenn ein zweiter Sohn geboren
worden war. Man meinte damit, das Gut werde einst geteilt werden. Hag und
Grenze bedeuteten also im Grunde genommen das gleiche.

Mit einem Zaun liess sich auch eine unnatiirlich verlaufende Grenze im Gelin-
de eindeutig und fiir jedermann sichtbar markieren. Doch die Topographie er-
laubte das nicht immer, und manchmal war es auch nicht erwiinscht. Oft legte
man sie auf natiirliche Grenzscheiden wie Bidche, Wassergriben, Berggrate,
Hangkanten und anderes. Lange verwendete man zum Markieren der Grenzen
ausser Marksteinen und Higen auch einzelne markante Baume, Pfihle, kiinst-
liche Griaben. Grenzbdume und Grenzpfdhle wurden mit eingekerbten Merk-
malen als solche gekennzeichnet. Nach einer alten Bezeichnung fiir «Kerbe»
erhielten alle Grenzzeichen den Namen «Lohen», «Lachen», «Lochen» u.i.,
mundartlich «Looche»,?* ein Wort, das bei dlteren Leuten noch bekannt ist.
Auch eine Quelle, ein Brunnen oder ein Béchlein, das auf einer Grenze lag,
konnte so bezeichnet werden wie etwa der «Rheinthaalbronnen, alfi welcher
ohnedif} bif} anhero von beyden Gemeinden Dietkhen und Tennickhen fiir eine
Lohen gehalten worden».* Vergédngliche Markierungen, die im Lauf der Zeit
verschwunden waren, konnten einen Streit auslésen, aber auch unsichere oder
veraltete Rechtsverhéltnisse, die man bestenfalls in «Bannbriefen» aufgeschrie-
ben hatte, wie etwa die gemeinsame Nutzung eines Gebiets.
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Bei Ubergriffen war nicht immer bose Absicht im Spiel; manchmal war auch
Unkenntnis der wirklichen Besitzverhidltnisse daran schuld. So liess 1814 der
Besitzer des Herrschaftsguts Dietisberg, der Basler Pfarrer Johann Jakob
Wick (1765-1843), Helfer zu St. Peter in Basel, auf einem Stiick Wald in der
Diegter Wasserfallen Holz schlagen, weil er glaubte, es gehore zu seinem Gut;
die stadtische Waldkommission stellte jedoch nach einem Augenschein fest,
«daf der abgeholzte Bezirk Hochwald oder Staats=Eigenthum seye».**Jah-
relang zog sich dieser Konflikt hin.

Sicher gab es auch Leute, die sich zum Schaden anderer Vorteile zu verschaffen
suchten. Noch heute wird hin und wieder bei Dorfneckereien den «lieben»
Nachbarn vorgeworfen, sie hidtten einem einst mit List fiir einen Pappenstiel
ein schones Stiick Land weggenommen. Auch das Versetzen von Bannsteinen
traute man manchmal den Nachbarn zu. Die strengen Strafen, die dafiir ausge-
setzt waren, beweisen, dass das tatsdchlich vorgekommen war, aber auch, dass
man solchen Frevel auf jeden Fall verhindern wollte.

Man sollte nun meinen, dass bei den im Geldnde sichtbaren Grenzen Streitig-
keiten unmdoglich waren. Doch oft entstand gerade deswegen Streit, weil nicht
mehr klar war, welche dieser oft parallel nebeneinander verlaufenden Hecken
die Grenze bildete.?” Deshalb markierte man sie an besonders kritischen Stellen
mit einzelnen Bannsteinen. Wo Bannhédge vorhanden waren, wurde lange nicht
immer die ganze Grenze ausgesteint. Zwischen den einzelnen Steinen verlief sie
in den wenigsten Féllen schnurgerade, sondern folgte einem Wasserlauf oder
eben dem Bannhag, wie wir im folgenden Kapitel ndher sehen werden.

Weshalb fithren Gemeindegrenzen quer durch bebautes Land?

Eigenartig ist, dass Banngrenzen einzelne Parzellen, manchmal sogar ganze
Fluren quer durchschneiden. Fast unbegreiflich scheint es, dass manche dieser
Grenzen durch alte Grenzsteine markiert sind, demnach schon einige Jahrhun-
derte alt sind. Ein so unnatiirlicher Grenzverlauf, eine so abstrakte Grenzlinie
passt gar nicht in die damalige bauerliche Welt.

Ein anschauliches Beispiel, das unsere Frage wenigstens zum Teil beantworten
kann, findet sich bei der Gemeindegrenze zwischen Diegten und Bennwil.
Nach Zwistigkeiten zwischen den beiden Dorfern wurde sie 1637 genau festge-
legt und im Geldnde mit sechs machtigen Steinen, worauf die Jahrzahl und die
Buchstaben B und D eingehauen sind, ausgeschieden (Bild 5).?* Die meisten
stehen bis heute an ihrem angestammten Platz, denn die Grenze wurde bis in
unsere Zeit nicht mehr verdndert. Erst bei der Bannvermessung von 1982 gab es
eine Grenzbereinigung, und dabei wurde einer der alten Steine auf die neue
Grenze gesetzt.

Auf einer Skizze in einem seiner Feldbiicher hatte der Basler Geometer Georg
Friedrich Meyer (1645-1693) im Jahr 1681 die Grenze zwischen Diegten und

633



AR D S TRl S . Ry

Bild 5. Bannstein auf der Grenze Diegten-Bennwil mit Jahrzahl 1637. Foto Peter Stocklin
(Januar 1986)

Bennwil im Geldnde aufgenommen (Bild 6)*°. Als Vermessungsgrundlage fiir
eine vorgesehene Karte des Farnsburger Amts dienten ihm die zwischen zwei
Bannsteinen liegenden Strecken.?® Er bezeichnete diese mit dem Lineal gezoge-
nen Linien ausdriicklich als «banlini yon Stein zu Stein». Als «banhag» ist da-
gegen eine unregelmassige Linie vermerkt, die einmal links und dann wieder
rechts von der «Bannlinie» verlduft. Was wir heute als von Stein zu Stein fort-
laufende Banngrenze verstehen, war in diesem Fall nichts anderes als eine Ver-
messungslinie des Geometers. Die wirkliche Grenze lief den Higen entlang,
welche das bebaute Land einfriedeten. Nachdem die Dreizelgenwirtschaft 1829
bei uns offiziell aufgehoben worden war, verschwanden im Lauf der folgenden
Jahrzehnte die meisten Griinhdge und damit auch die einst sichtbare Abtren-
nung zwischen den Gemeinden. Ubrig blieben einzig die Bannsteine, deren
Verbindungslinien nun die Grenze bildeten.

Bild 6. Grenze zwischen Diegten und Bennwil 1681, vom Sagwald (unten auf dem Bild) bis zum
Wiingen. Norden oben. Zeichnung von Georg Friedrich Meyer. Deutlich sichtbar ist hier, wie die
«banlini von Stein zu Stein» das Gelande gerade durchschneidet, wahrend der «banhag» die na-
tiirliche Begrenzung der Zelgen bildet. Foto Felix Gysin, Mikrofilmstelle BL. (StA BL, Meyers Ent-
wiirfe 72).
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Allerdings scheint die stddtische Obrigkeit schon frith die Bannlinie von Stein
zu Stein als verbindlich angesehen zu haben, widhrend fiir die Leute auf dem
Land der Bannhag nach wie vor das eigentliche Grenzmerkmal blieb. Das geht
aus dem folgenden Streitfall hervor:

1700 beschwerten sich die Diegter Amtsleute iiber den Tenniker Joggi Schaff-
ner, der in der Zunzger Hardt obrigkeitlicher Bannwart war, er habe im Jahr
zuvor im Rintel «einen Friedhag, so den Dieckter und Dennicker Bahn zu ewi-
gen Zeiten hat scheiden sollen, ganz ohnverantwortlich und nit minder striff-
lich abgehauen». Als Entschddigung fir sein Amt war ihm vom Landvogt auf
der Farnsburg bewilligt worden, im Hochwald auf Diegter Boden Land einzu-
schlagen. Da er direkt daneben im Tenniker Bann Land besass, stand ihm der
auf der Grenze stehende Bannhag im Weg. Nachdem er seinen Einschlag mit
einem Zaun umgeben hatte, reutete er ihn mit Erlaubnis des Landvogts aus.
Die Gemeinde Diegten fiihlte sich in «ihren Rechten und Gerechtigkeiten»
schwer verletzt, und in einem ausfiihrlichen Schreiben wandten sich die Abge-
ordneten von Diegten direkt an die Obrigkeit in Basel; daraus erfahren wir na-
here Einzelheiten.?'

Der Diegter Geschworene Hans Wagner machte ausdriicklich darauf aufmerk-
sam, «es seye ein Fridhag, welcher dahero gar nicht hinweg gethan werden sol-
te». Der Landvogt dagegen rechtfertigte sich, auch wenn die Gemeinde Dieg-
ten «oblauth protestirt und sagen will, ob wdire dieses ein Bahnhaag gewefien,
da doch es nichts alfi ein Schirmhaag defijenigen Stuckh Feldes, welches eben
an dieflem def3 Bahnwarts bewilligtem Stuckh gelegen». Dazu fligte er bei:
«Uberdif} sind eben diefiem ausgestockten Haag nach Stein und Loohen ge-
setzt, wie nicht minder beyde Bihne Diegten und Dennikhen vor wenigen Jah-
ren durch H. Lohnherrn Meyer sel. aufigesteinet, und darzumahlen dieser
quaestonirte Haag gleich anderen alten Hdéigen fiir null und nichtig geachtet
worden». Er war also der Ansicht, dass mit dem Aussteinen der Grenze der
Zaun seine Funktion als Bannhag verloren hitte und hochstens zum Schutz
vor dem Vieh seine Berechtigung noch gehabt habe.

Dem widersprachen die Diegter. Nach ihrer Ansicht handelte es sich um einen
«lebendigen, schonen, dicken Fridhag, so beide Bihn Diegten und Dennickhen
geschieden, und den vor diesem beede Gemeinden mit einanderen gepflanzt
und in Krafft [...] neiilich gefundenen Holz=Gespanbrieffes zu ewigen Zeiten
hat verbleiben sollen». Der auf der Grenze stehende Zaun war also gemeinsam
gesetzt worden; mindestens als Friedhag habe er weiterhin seine Bedeutung
und diirfe nicht ohne weiteres abgehauen werden. Sie konnten dabei geltend
machen, dass nach einem allfilligen Verschwinden des ganzen Zauns die Gren-
ze zwischen den beiden Gemeinden, die erst 1681 festgelegt worden war, nicht
mehr eindeutig feststellbar sei, und dass sie darum ein betriachtliches Stiick ih-
res Banns verlieren konnten.
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Tatsdchlich wurde das anerkannt und an einer kritischen Stelle ein weiterer
Markstein gesetzt. Damit hatten sich die Diegter zu begniigen. der ausgestock-
te Zaun musste nicht ersetzt werden. Die neue Auffassung, welche die geome-
trische Linie dem sichtbaren Zaun den Vorzug gab, hatte sich durchgesetzt.

Das Misstrauen der Diegter gegeniiber der blossen Grenzlinie war aber nicht
unbegriindet: Spater betrachtete man namlich den Einschlag des Bannwarts als
ganz zu Tenniken gehorend, und noch heute findet sich beim Tenniker Einzel-
hof Rintel an der Gemeindegrenze diese auffallende Einbuchtung in den Dieg-
ter Bann.

Frither gab es auch Wilder und Weiden, die von zwei oder mehreren Gemein-
den gemeinsam genutzt wurden, und die man darum urspriinglich keiner oder
allen beteiligten Gemeinden zugerechnet hatte. So schrieb um 1680 Georg
Friedrich Meyer in einer seiner Vermessungsarbeiten: «/...J dieweilen Wenslin-
gen und Tecknau keine bansteine noch banbrieff haben, sondern nur weid-
brief».?* Mit Vertrdgen hatte man demnach die Nutzung eines solchen Gebiets
geregelt.

Besonders bemerkenswert ist, dass sogar Zelgen manchmal gemeinsam bewirt-
schaftet wurden, wie die zwischen Diegten und Tenniken liegenden «Zelg auf
Bantenholden». 1777 heisst es dariiber: «Es stossen die beyden Gemeinden auf
einer gewissen Zelg mit ihren Bihnen zusammen. Die Bahnstein und Grenzen
sind zwar richtig, der Waydgang aber auf diesen Gegenden ist seit undenkli-
chen Jahren gemeinsamlich gentitzt worden».?* Mit einer einfachen Grenzzie-
hung, die das gemeinsam genutzte Gebiet mitten durchgeschnitten hitte, lies-
sen sich die Rechtsanspriiche, die eine einzelne Gemeinde daran besass, nicht
ohne weiteres regeln. Darum schrieb man 1681, zur gleichen Zeit, als die Gren-
ze ausgesteint wurde, in einem Vertrag die bestehenden Rechte auf. Nach die-
sem Bannbrief durften die gehiiteten Viehherden nur noch im eigenen Bann
weiden; «was aber das ungehiitete Vieh betreffe, soll es wie von Alters her sei-
nen freven Lauf haben». Die offenbar uralte Bestimmung, das Vieh zu be-
stimmten Zeiten frei auch im Nachbarbann weiden zu lassen, wurde also beibe-
halten. Sie fiihrte bald wieder zu Streitigkeiten.**

Kiinstlich das Gelande durchschneidende Grenzen gibt es oft da, wo die Ge-
markung einer einst selbstdndigen, spéter verschwundenen Siedlung unter die
Nachbargemeinden aufgeteilt worden ist. Ein typisches Beispiel ist der «Dietis-
berg» beil Diegten, ein im obern Teil eines abgelegenen Téalchen zwischen Dieg-
ten und Eptingen gelegener Hof, heute die bekannte « Arbeiterkolonie», vorher
ein Basler Herrschaftsgut, im Mittelalter ein Geho6ft oder gar ein Weiler mit
einem eigenen Bann; in einer lateinisch geschriebenen Urkunde von 1359 heisst
es ausdriicklich «in banno ville Tiitisberg» [im Bann des Hofes (oder Weilers)
Dietisberg].** Noch 1681 war sein Ackerland in drei Zelgen eingeteilt. Das
ringsum von Hohenziigen abgeschlossene Gebiet ist heute auf die Gemeinden
Diegten, Eptingen und Léaufelfingen verteilt; wann das geschah, ist unbekannt.
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Solche abgelegene Siedlungen waren im Mittelalter vielfach von Wildnis umge-
ben, die eine natiirliche Schranke zu den benachbarten Dorfern bildete. Erst
nachdem der urtiimliche Bergwald den Rodungen zum Opfer gefallen war,
konnten die Taldorfer ihre Gemarkungen auf Kosten abgegangener Siedlungen
erweitern.

Auch wenn sie nicht immer auf die gleiche Art entstanden waren, so sind oft
gerade die unnatiirlich verlaufenen Grenzen historisch am aufschlussreichsten.
Sie konnen auf verschwundene Siedlungen, sogenannte Wiistungen, wie Wei-
ler, Hofe oder auch Burgen hinweisen.’® Im letzten Kapitel werden wir noch-
mals auf ein solches Beispiel zuriickkommen.

Vom Weidgangsbhbann

1763 wurde Land, das verschiedene Leute aus Bennwil besassen, wie folgt be-
schrieben: «in den NafiAckeren hinder dem Kleinholz Diegter Banns 5 Juchar-
ten, und Y2 Jucharten im Bennweiler Bann, jedoch im Diegter Weidgangs
Banny».’” Bemerkenswert ist, dass sich hier der allgemeine Weidgang von Dieg-
ten in die Nachbargemeinde Bennwil hiniiber erstreckte. Die Banngrenze fiel
also nicht mit der Weidgangsgrenze zusammen. Anderseits entsprach dort die
Banngrenze der Zehntgrenze; denn ausdriicklich wird erwdhnt, dass von den 5
Jucharten im Diegter Bann wie iiblich beim Zehnten in Diegten 3/4 dem Klo-
ster Olsberg und 1/4 ins Kornhaus nach Liestal zu liefern waren, wihrend die
halbe Jucharte im Bennwiler Bann dem Spital in Basel zehntpflichtig war.

Dass jemand in einer Nachbargemeinde - besonders im Grenzgebiet - Land
besass, ist an und fiir sich nichts Aussergewohnliches. Schon die in den Berei-
nen verzeichneten Giiter enthalten hin und wieder Grundstiicke, die in einer
.Nachbargemeinde lagen. Auch durch Erbschaft oder Kauf konnte man in den
Besitz von solchem Land kommen. Man durfte es zwar normal nutzen, jedoch
nach der Ernte wurde es vom Vieh des Nachbardorfs beweidet. Das erfuhren
jedes Jahr einige Diegter, die siidlich vom «Sagwald» im Eptinger Bann ein
paar beieinanderliegende Grundstiicke, im «Reien» genannt, besassen. Dort
stand die Weidgerechtigkeit den Eptingern zu, wie das 1583 bei einem Vergleich
zwischen den beiden Dorfern festgehalten worden war.?® Hatten die Diegter
dort abgeerntet oder - wie man damals bildhaft sagte — «mit Ségisflen und Re-
chen genutzet», mussten sie es den Eptingern als Weidland iiberlassen. Hier
bildete die Banngrenze auch die Weidgangsgrenze.

Leider fehlt bis jetzt eine Untersuchung iiber Weidgangsgrenzen. Eine Notiz
von Geometer Meyer beweist, dass im 17. Jahrhundert noch mancherorts
Bann- und Weidganggrenzen nicht zusammenfielen: «Zu wissen ist, daff nicht
alle diese dorffschaften mit bansteinen und lohen von einander unterscheyden
sindt, dahero zwischen etlichen dorffschaften zwar lohen, aber nicht banlo-
hen, sondern nur weydgangslohen zu finden».** Auf einer Handzeichnung von
Geometer Johann Jakob Schifer von 1813 ist bei Ramlinsburg eine alte Weid-
rechtsgrenze eingezeichnet.*
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Wir werden im nidchsten Kapitel nochmals auf die Weidgangsgrenze zwischen
Diegten und Bennwil zuriickkommen. Es gibt ndmlich eine Urkunde aus dem
Jahr 1342, die ausgerechnet das Grenzgebiet zwischen Diegten und Bennwil be-
trifft, von dem hier schon ein paarmal die Rede war. Auf sie m6chten wir zum
Schluss ndaher eingehen, da sie in eine viel frithere Zeit zuriickfithrt und man-
ches in neuem Licht erscheinen liasst. Unter anderem ergibt sich daraus eine
mogliche Erklarung fir diesen Weidgangsbann. Andererseits wire verschiede-
nes ohne die bisherigen Ausfiihrungen nicht recht verstandlich.

Streit um den Zehnten zwischen Diegten und Bennwil

Aus einer Urkunde von 1342*' erfahren wir von Streitigkeiten zwischen den
Klostern Olsberg und Schéntal, «so si hatten gegen en ander von eines iiber-
griffes wegen an iren zenden zwiischent der kilchen zenden ze Dietken und der
kilchen zenden ze Bendwil». Es ging um den Zehnten in einem Gebiet an der
Banngrenze zwischen Diegten und Bennwil, das heute Bruggtal heisst, ein
Name, der aber erst im Schontalberein von 1447 erstmals auftauchte.*?> Wer den
Streit ausgelost hatte, wissen wir nicht. Dass die Sache ernstzunehmen war,
geht aus dem Wort «Ubergriff» hervor: das bedeutete in jener Zeit «ungesetz-
massige Gewalttatigkeit»; wer sie sich zu Schulden kommen liess, wissen wir
nicht.

Der Zehnte war urspriinglich fiir den Unterhalt einer Pfarrkirche bestimmit.
Spéter waren es oft kirchliche Institutionen oder auch Leute aus dem Adel, die
im Besitz von Gotteshdusern waren und den Zehnten bezogen. Sie mussten da-
fir den Priester stellen, doch meist ging ein ansehnlicher Teil der Einkiinfte in
die eigene Tasche. In unserem Fall besass das Kloster Olsberg 3/4 des Zehnten
von Diegten, wiahrend das Kloster Schonthal in Bennwil allein zehntberechtigt
war. Um nicht weiteren Schaden und Unfrieden zu erleiden, war ihnen viel an
einer klaren Regelung gelegen. Beide liessen sich schliesslich den Entscheid
auch urkundlich bestidtigen. Nur deshalb wissen wir iiberhaupt etwas von die-
sem Streitfall.

Um die Sache genau abzukldaren und in Ordnung zu bringen, wurde ein
Schiedsgericht bestimmt, das offenbar auch das nétige Gewicht hatte, den Ent-
scheid durchzusetzen. Es bestand aus zwei Adligen und einem aus dem Adel
stammenden Geistlichen. Der Ritter Wernher von Eptingen aus der Linie der
Eptinger von Madeln stand ihm vor. Gottfried von Ifenthal, der Kirchherr von
Tenniken, amtete als Vertrauensmann von Olsberg und Diegten; er war der
Bruder Wernhers von Ifenthal, der als Herr von Diegten auf der Burg bei der
Diegter Kirche sass. Der dritte war der Edelknecht Ueli von Scheppel, der 1347
als «vogt auf Froburg» erwdhnt wurde;** als Lehensmann der Grafen von
Frohburg vertrat er das Kloster Schontal mit Bennwil, die beide in der frohbur-
gischen Herrschaft Waldenburg lagen.
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Als erstes horte das Schiedsgericht Médnner aus den beiden Dorfern an, die «bi
geschworen eiden» auszusagen hatten. Kurz und biindig wurden ihre Ausse-
rungen festgehalten. Die Bennwiler vertraten die Ansicht, die Zehntgrenze ver-
laufe «von dem margstein, der da stat in dem kleinholz, dur die ander drie
margstein uf in den boun [Bauml, der da stat vor an kesselbrunnen». Die Leu-
te aus Diegten waren dagegen der Meinung, die Grenze ginge «von dem brun-
nen, der da gat in dem vorgeschriben holze [Chleiholz] dur die ander zwen
brunnen uf in den vorgenanten boun».

Trotz der verflossenen 650 Jahre lassen sich beide Varianten der umstrittenen
Grenze im Geldnde ziemlich genau ausmachen. Beim heutigen Bennwiler Ein-
zelhof Winkel, wo die Binne von Bennwil, Diegten und Holstein zusammen-
stossen, ist in allen drei Gemeinden in Flurnamen das von beiden Parteien er-
wihnte «Chleiholz» nachzuweisen; in Diegten hat sich dieser Name bis heute
im Ackergebiet zwischen Isental und Winkel erhalten.** Wir nehmen an, der
erwdhnte Stein im «Chleiholz» sei im Grenzgebiet der drei Gemeinden gestan-
den; vielleicht hat er sogar schon damals diesen Grenzpunkt markiert.

Der «Kesselbrunnen», vor welchem der ebenfalls von beiden genannte Baum
stand, war ein Wald. In einer Urkunde von 1411 steht ausdriicklich: item des
holtzes genant der kesselbrun».** 1436 wurde der Wald gemeinsam mit der Sa-
gerei in Ober-Diegten von Hans Heinrich von Eptingen dem Sohn des Meiers
von Diegten verlichen.*® Dieser Hinweis lasst keinen Zweifel offen, dass es sich
dabei um das spitere «Sagholz», den heutigen «Sagwald» handelte, der steil
von der Hohe der vordersten Jurakette gegen Norden abféllt und damals ver-
mutlich bis gegen den heutigen Hof «Linz» hinunterreichte. Den Namen
«Kesselbrunnen» hatte er von verschiedenen kesselférmigen Vertiefungen, die
von Quellen gebildet worden waren, die darin entsprangen. Das kann man
iibrigens jetzt noch sehen (Bild 7). Das heute nicht mehr bewaldete Geldnde
oberhalb des Lanzhofs heisst Locheren, was ebenfalls auf solche trichterarti-
gen «Locher» hinweist.*” Unterhalb des damaligen Waldes muss der in der Ur-
kunde erwahnte Baum gewesen sein, anscheinend ein markanter Grenzbaum.

Bemerkenswert ist, dass auch heute in diesem Gebiet auf der Banngrenze zwi-
schen Diegten und Bennwil oberhalb des Hofes «Lidnz» eine machtige Linde
steht (Bild 8). Denkbar ist, dass ein so auffélliger Einzelbaum nach seinem Ab-
sterben immer wieder durch ein neues Baumchen ersetzt worden ist, auch als er
schon lange nicht mehr als offizielles Grenzzeichen angesehen wurde. Nach der
Grenzbeschreibung von 1637 stand iibrigens an jener Stelle statt des Grenz-
baums ein «eichener Stock», also der Strunk einer Eiche; es war der Rest eines
alten Grenzbaums, der anscheinend so lange als Grenzzeichen angesehen wur-
de, bis ein neuer Baum aufgekommen war. Die Grenze verlief damals von der
Hohe des Bergs «das Sagholz hinab bifi zum eichenen Stokh, [...] von diesem
Stokh den Graben hinab [...] bifi an Brukhtal Matten»,** so wie sie dort heute
noch besteht.
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Bild 7. Kesselformige Vertiefung, die durch eine Quelle entstanden ist, unterhalb Strickmattboden,
Gemeinde Bennwil. Nach solchen «Léchern» erhielt das Gelinde die Namen Kesselbrunnen und
Locheren. Foto Peter Stocklin

Versuchen wir nun, die von beiden Parteien angegebenen Grenzlinien im heuti-
gen Geldnde zu verfolgen (Bild 9 Planskizze)! Unter « Brunnen» sind iibrigens
nach damaligem Sprachgebrauch «Bé#chlein» zu verstehen. Nach Auffassung
der Diegter folgte die Grenze vom Stein im «Chleiholz» einem jetzt verschwun-
denen Bichlein beim heutigen Hof Winkel ins Tal hinunter; G. F. Meyer hat
dieses Biachlein 1681 in seinem Feldbuch festgehalten. Von da an verlief die
Grenze talaufwirts durch das Bett des Bruggtalbachleins und stieg durch einen
weiteren kleinen Wasserlauf zum Grenzbaum beim «L&anz» hinauf. Es handelte
sich also um eine natiirliche Grenze, von der man annehmen darf, dass sie da-
mals als Bachgeholz im Geldnde deutlich in Erscheinung trat.

Dagegen lag die von den Bennwilern bezeichnete Grenze etwas ndher gegen
Diegten. Vom «Chleiholz» aus verlief sie iiber die Hochebene zum «Wangeny,
von wo sie allméhlich gegen Siiden abbiegend westlich vom heutigen Hof «Eb-
net» voriiberfiithrte und zum angegebenen Baum hinaufstieg. Sie diirfte unge-
fahr der westlichen Hangkante der Hochebene nachgegangen sein. Auffallig
ist, dass sie ausgesteint war. Im landwirtschaftlich genutzten Teil folgte die
Grenze vermutlich schon damals den Weid- oder Zelghégen, in denen die drei
erwihnten Marksteine standen.

Nach heutigen Rechtsempfinden wire wohl die ausgesteinte Grenze der ande-
ren vorgezogen worden. Doch die Schiedsrichter trafen einen zunéchst iiberra-
schenden Entscheid: sie erkldrten die von beiden Parteien angegebenen Gren-
zen zu Grenzen eines gemeinsam bewirtschafteten Gebiets und verfiigten, dass
innerhalb dieses ausgeschiedenen Bezirks der Zehnte zu teilen und «halb gegen
Dietken und halb gegen Bendwil» zu geben sei. Hatte sich das Schiedsgericht
dabei um eine wirkliche Entscheidung gedriickt? Wollten sie keinem wehtun?

641



Bild 8. Linde auf der Banngrenze Diegten-Bennwil oberhalb von Hof Linz. Hier war vermutlich
1342 der «boun, der da stat vor an kesselbrunnen», ein markanter Grenzbaum. Nach seinem Ab-
sterben scheint er immer wieder durch ein neues Baumchen ersetzt worden zu sein, auch als er
nicht mehr als Grenzstein angesehen wurde. Foto Peter Stocklin (Januar 1986).

Wohl kaum. Offensichtlich hatten beide Kloster berechtigten Anspruch auf
einen Teil des Zehnten in diesem Gebiet. Mit einer klaren Grenzziehung, wie sie
die Leute von Bennwil und Diegten gern gesehen hitten, war aber das Problem
nach Ansicht der Richter nicht zu 16sen. Ubrigens hétte ein solcher Grenzver-
lauf die beiden Gemeinden Diegten und Bennwil schon damals voneinander
geschieden. Das war nun nicht der Fall: der von den drei Richtern ausgeschie-
dene Bereich, der zwar sowohl von den Diegtern wie auch von den Bennwilern
bewirtschaftet werden durfte, lag ausserhalb der Gemeindegemarkungen.
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Bild 9. Planskizze vom Grenzgebiet zwischen Diegten, Bennwil und Hélstein 1883. — A: «marg-
stein, der da stat in dem kleinholz» 1342. - B: «boun [Baum], der da stat vor an kesselbrunnen»
1342; beim «eichenen Stokh» 1637. - G: Mutmasslicher Standort des mittelalterlichen Weiherhau-

ses Giirblen; «das wygerhull Gurbelen ist abgegangen» um 1535/45. (Nach: Topographischer Atlas
der Schweiz Blatt 146 Holstein 1883).
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Auf gemeinsam bewirtschaftete Gebiete sind wir schon oben gestossen. Eine
solche Nutzungsart kommt einem auf den ersten Blick recht altertiimlich vor,
und man koénnte sich ohne weiteres vorstellen, sie ginge auf uralte Abmachun-
gen unter den Leuten benachbarter Dorfer zuriick. Unsere Urkunde beweist
aber, dass es zumindest hier nicht so war. In diesem Fall ging es allein um die
strittigen Einkiinfte aus dem Zehnten, fiir die sich beide Kloster wehrten. Nur
dariiber befand das Schiedsgericht. Dass dadurch unter den Leuten, die dieses
Land nutzten, von neuem Streit entstehen konnte, danach wurde nicht gefragt;
sie hatten dazu nichts zu sagen. Es waren die damaligen Herren, die das anord-
neten, und vermutlich war das auch bei andern gemeinsam genutzten Gebieten
SO.

Ubrigens scheint dieses Gebiet auch vorher zu keiner Gemeinde gehort zu ha-
ben. Erst im Lauf der Zeit war man von beiden Dorfern her dort eingedrungen
und hatte es entweder gerodet oder verwahrlostes Land von neuem bebaut.
Darauf weisen auch zwei Flurnamen: So heisst das ebene Geldnde zwischen
Linz und Ebnet im Diegter Bann Miinchenbreiti.*® Ohne Zweifel geht der
Name auf die Monche des Klosters Schontal zuriick, denen dieses Land einst
gehorte; vielleicht hatten sie es selber gerodet, vielleicht war es ihnen gestiftet
worden. Da jedoch Schontal schon um 1280 ein Frauenkloster geworden war,*’
muss dieser Name bis vor jene Zeit, vielleicht sogar in die Griindungszeit des
Klosters um 1146 zuriickreichen. Ubrigens besass die Bennwiler Kirche auch in
Diegten ein Gut, zu welchem Acker in diesem Gebiet gehorten.’' Doch auch
von den Diegtern horen wir etwas aus dem umstrittenen Bereich im Bruggtal:
nach dem Schontalberein von 1447 diirften dort die Wiesen gewesen sein, die
«in der von Dietken Boden» genannt wurden.’’

Wie lasst sich erkldren, dass damals dieses Tédlchen zu keiner der umliegenden
Gemeinden gehort hatte? War es etwa erst spat gerodet worden, oder lag es im
Gebiet einer abgegangenen Siedlung? Manches Seitental in unserer Gegend
war im Friihmittelalter, ja schon zur Romerzeit besiedelt. Wie wir es vorhin
beim Dietisberg gesehen haben, bildete eine von natiirlichen Grenzen abge-
schlossene Talkammer ein giinstiges Geldnde fiir ein einzelnes Gehoft.

Tatsdchlich befand sich im untern Teil des Tals, der sich bis nach Hoélstein hin-
unter erstreckt, ein Gutshof. Am Taleingang wurde 1946 auf der Flur Hinterbol
eine romische Villa entdeckt und in den folgenden Jahren ausgegraben.’® Lhr
Bereich diirfte sich mindestens bis zum Winkel hinauf erstreckt haben. Dort
hinten auf einer Geldndeterrasse am siidlichen Talabhang vermutet man den
Girblenhof, von dem aus das Gut im Mittelalter bewirtschaftet worden war.
Im Hochmittelalter gehorte zum Girblengut sogar ein Adelssitz; es war das
wygerhufi Gurbelen» (Weiherhaus Giirblen), das ziemlich sicher in der Talsen-
ke beim Winkel stand.’* An den verschwundenen Weiher erinnert dort noch
heute der Flurname Weiermatt.**
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In einer Beschreibung von 1596 sind die Grenzen dieses alten Guts festgehal-
ten; es war ringsum von H&gen umgeben.’® Danach umfasste es damals den
heute zu Holstein gehodrenden Teil des Bennwilertales. Vermutlich war es je-
doch urspriinglich grésser und schloss auch das ganze Bruggtal ein, hétte also
hinauf bis an die Wasserscheide zum Diegtertal gereicht. Nachdem der Hof
verschwunden war, bemichtigten sich offenbar zuerst Adlige, spiter aber die
drei anstossenden Gemeinden Diegten, Bennwil und Holstein dieses Gebiets.
So liessen sich die teilweise verzwickten Grenzverhéltnisse und die daraus ent-
standenen Streitigkeiten erkldren. Nicht klar ist, mit welchem Recht die beiden
Kloster dort den Zehnten beanspruchten.

Gibt es wohl dadurch auch fiir die schon 1342 mit Steinen markierte Grenze
eine Erkldrung? Denkbar ist zwar, dass es die damalige Banngrenze war, also
die Grenze, die anzeigte, wie weit die Niedere Gerichtsbarkeit reichte; wie wir
gesehen haben, musste der Bann ja nicht unbedingt mit dem bewirtschafteten
Gebiet eines Dorfes iibereinstimmen. Ebenso gut hétte aber damals die Grenze
des einstigen Giirblenguts ausgesteint sein kénnen. Allerdings wurde bei der
vorhin erwahnten Beschreibung von 1596, wo nur der im Holsteiner Bann lie-
gende Teil des Guts aufgefiihrt ist, kein einziger Markstein vermerkt. Offenbar
hielt man das aber nicht fiir n6tig, sonst hdtte man mindestens dort die Bann-
steine aufgefiihrt, wo die Gutsgrenze gleichzeitig die Banngrenze gewesen war.

Uber den gemeinsam genutzten Bereich im Bruggtal horen wir spiter nichts
mehr. Betrachten wir den heutigen Verlauf der Banngrenze Bennwil-Diegten,
so stellen wir fest, dass dieses Gebiet auf einfache Weise auf die beiden Ge-
meinden aufgeteilt worden ist. Wann das war, wissen wir nicht. Nach der Be-
schreibung von 1637 folgte die Banngrenze vom Holsteiner Bann her der 1342
mit Steinen markierten Grenze bis zum Wangen, so wie sie damals die Bennwi-
ler als richtig erachtet hatten. Doch dann fiihrte sie direkt ins Bruggtal zum
Bachlein hinunter, durchquerte also auf recht unnatiirliche Weise den seiner-
zeit ausgeschiedenen Bezirk. Auf der anderen Seite stieg sie so, wie es einst die
Diegter vorgebracht hatten, zum L&nz hinauf. Mit Ausnahme kleiner Ande-
rungen bei der Bannvermessung von 1982 verlauft sie auch heute noch so.

Kommen wir noch kurz zum Weidgangsbann zuriick! Der lag ja ebenfalls im
1342 ausgeschiedenen Bezirk. Vermutlich diente das Gelande im untern Brugg-
tal als gemeinsame Weide. Als dann spiter dieser untere Bereich ganz in den
Bennwiler Bann zu liegen kam, diirften die bisherigen Rechte der Diegter so ge-
wahrt worden sein, dass sie weiterhin auf einem Teil davon weiden durften.
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So zidhlte man 1757 im Diegter Bann (ohne Dietisberg) 18 Weid- und Zelgbrunne, die gefasst
waren, und zu denen man im ganzen 270 Schuh Deuchelleitungen brauchte. Da waren durch-
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Id 3, 998 «Lachen», «Lochen». Niheres bei: Stohler, Hans: Geheime Grenzzeichen und Ge-
briuche der Baselbieter Gescheide. Ein Beitrag zur Vermarkungsgeschichte von Muttenz und
Pratteln. BHB 4, 1948, 136-165. - Graf, Karl: Das ehemalige Gescheid in Buus. BHbl 8, Jg.40,
1975, 526-533.
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Ein solcher Fall ist von einem Grenzstreit zwischen Eptingen und Laufelfingen bekannt, der
mit einem Plan gut dokumentiert ist. StA BL, Lade L.28 Eptingen 262 M 2 (3. Sept. 1663).

StA BL, Lade L.27, Diegten 258 D 1 (6. Juli 1637).
StA BL, Meyers Entwiirfe 72.

Vgl. dazu: Suter, Paul: G. F. Meyers Karte vom Homburger Amt. In: Ausgewéhlte Schriften zur
Namensforschung. QF 34. Liestal 1989.
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StA BL, L. 28 Eptingen 262, M 1, pag.9.

Zitiert nach Heitz (Anm. 32) 111.

StA BL, Heimatkunden 3, Ramlinsburg, mit Karte. Zitiert bei Heitz (Anm.32) 136.
ULB 317, 270ff.
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dem kleinholz. 1512 im klein holtz. Holstein: 1596 an kleinenholtz gatter. 1681 Kleinholzmatt.
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Zum Abschluss des 11. Bandes

Mit der Nummer 4 des Jahres 1990 endet der 55. Jahrgang der «Baselbieter Heimatblatter». Das
beigefiigte Inhaltsverzeichnis ist beim Einbinden an den Anfang des Bandes zu stellen. Der Verlag
Landschiftler AG liefert wiederum eine leinene Einbanddecke zum Preis von Fr. 20.—, mit Einbin-
den zu Fr. 50.—.

An dieser Stelle danken wir dem Verlag, dem Kanton Basel-Landschaft, der Gesellschaft fiir Basel-
bieter Heimatforschung und unseren Mitarbeitern fiir ihre Unterstiitzung. Den Abonnenten gilt
unser Dank fiir ihre Treue. Redaktion der Baselbieter Heimatblitter

Redaktion: Dr. Peter Suter, 4424 Arboldswil und Dominik Wunderlin, lic. phil., Albert
Schweitzer-Strasse 10, 4059 Basel — Verlag Landschéftler AG, Bahnhofstrasse 3, 4410 Liestal —
Nachdruck, auch auszugsweise, nur mit Quellenangabe gestattet. — Abonnementspreis Fr. 15.—
fir jahrlich vier Hefte.

648



	Von Hägen, Bannlinien, Weidgangs- und anderen Grenzen

